




VG Potsdam v. 28.3.2003, 2 L 1163/02).
Wenn ein Bürgerbegehren  keine  Kosten verursacht, dann ist ein entsprechender Hinweis 
ausreichend.
Auf der Liste sind weiterhin eine Vertrauensperson und ein Stellvertreter zu benennen, die als •	
VertreterInnen des Bürgerbegehrens fungieren und Ansprechpartner für die Gemeindevertretung 
sind. Obwohl das Gesetz keine eindeutige Regelung enthält, ist zu empfehlen, dass es sich bei 
den Vertrauenspersonen um unterschriftsberechtigte Gemeindemitglieder handelt.                                                                             
Im •	 Unterschriftenteil müssen folgende Spalten angelegt sein:

laufende Nummer (für jede Liste von eins beginnend)o	
Nameo	
Vornameo	
Geburtsdatumo	
Straßeo	
PLZ, Orto	
Unterschrifto	
Datum der Unterschrifto	
Bemerkung der Behördeo	

Als Beispiel für eine Unterschriftenliste liegt hierzu die Unterschriftenliste des Bürgerbegehrens 
“Aufhebung der Baumschutzsatzung der Gemeinde Schöneiche“ aus Schöneiche bei Berlin im Anhang  
bei. Diese Liste enthält ausnahmsweise keinen Kostendeckungsvorschlag, da dieses Bürgerbegehren 
keine Kosten verursacht. 

3.4. Unterschriftensammlung

Damit ein Bürgerbegehren in Brandenburg erfolgreich ist, muss es von 10% der Bürger unterschrieben 
werden. Jeder Einwohner, der zu Gemeindewahlen wahlberechtigt ist, ist auch unterschriftsberechtigt. 
Dies ist nach §8 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes, wer 

Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes (Deutscher) oder o	
Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger) 
ist,

das 18. Lebensjahr vollendet hat,o	

im Wahlgebiet seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat undo	

nicht nach § 9 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.o	

Die Unterschriften können Sie z.B. an Informationsständen, im Bekanntenkreis, in Vereinen oder in 
Geschäften sammeln. Sie können auch die Unterschriftenliste als Postwurfsendung an alle Haushalte 
verteilen, mit der Bitte, diese bis zu einem bestimmten Datum zurückzuschicken. Auch die Schaltung von 
Anzeigen ist möglich, wobei jedoch immer der gesamte Begehrenstext mit allen Bestandteilen enthalten 
sein muss.

Achtung!!

Überprüfen Sie, ob Ihre Unterschriftenliste den rechtlichen Voraussetzungen entspricht – •	
Unterschriften auf ungültigen Listen finden keine Berücksichtigung.
Ungültige, unleserliche, doppelte und unvollständige Eintragungen werden von der Verwaltung •	
gestrichen. Es empfiehlt sich, die Unterschreibenden bei der Sammlung darauf hinzuweisen, 
möglichst leserlich und in Druckschrift zu schreiben.
Weiterhin sollten Sie mehr Unterschriften sammeln als Sie eigentlich benötigen! Wir empfehlen •	
Ihnen einen Puffer von einem Viertel der Unterschriften einzuplanen, um trotz ungültiger 
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Eintragungen, die es immer gibt, die gesetzlich vorgeschriebene Unterschriftenzahl zu 
erreichen.
Außerdem sind gewisse •	 Fristen zu beachten: Bei initiierenden Bürgerbegehren dürfen 
Unterschriften bei der Abgabe nicht älter als ein Jahr sein, bei kassierenden Bürgerbegehren ist 
zu beachten, dass Unterschriften nicht vor dem Beschluss der Gemeindevertretung, gegen den 
vorgegangen werden soll, geleistet werden dürfen.

Erfahrungsgemäß erkundigen sich viele Bürger, bevor sie unterschreiben, nach der Verwendung ihrer 
Daten: Die Daten dürfen von der Gemeinde nur zur Überprüfung der Gültigkeit verwendet werden. Eine 
Nutzung für andere Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte zur Einsicht ist somit unzulässig.

3.5. Abgabe der Unterschriften und Zulässigkeitsprüfung

Sobald genügend Unterschriften gesammelt sind, beim kassierenden Bürgerbegehren jedoch spätestens 
nach acht Wochen, ist das Bürgerbegehren schriftlich beim Gemeindewahlleiter einzureichen.
Dazu sollte ein Anschreiben beigelegt werden, etwa mit dem Text „Mit beigefügten Unterschriften 
beantragen wir die Durchführung eines Bürgerentscheides.“ Die Abgabe kann entweder persönlich 
oder per Post erfolgen, wobei zu empfehlen ist, die Unterschriften möglichst öffentlichkeitswirksam zu 
überreichen, um so bereits eine Mobilisierung der Bevölkerung für einen späteren Bürgerentscheid zu 
erreichen.

In der Folge werden die Unterschriften von der Gemeindeverwaltung auf ihre Gültigkeit hin überprüft. 
Diese Überprüfung hat unverzüglich zu erfolgen. Die Ermittlung der Zahl der Unterschriften ist ein Teil 
der rechtlichen Zulässigkeitsprüfung, in der zudem überprüft wird, ob Entscheidungskompetenzen der 
Gemeinde betroffen sind und das Thema des Bürgerbegehrens zulässig ist. Bei dieser Prüfung handelt 
es sich um eine Rechtsfrage. Die endgültige Entscheidung wird von der Gemeindevertretung in einer 
öffentlichen Sitzung getroffen.
Im Falle der Ablehnung des Bürgerbegehrens durch die Gemeinde können die Vertrauenspersonen nach 
§15 Abs. 2 der Kommunalverfassung gemeinsam Widerspruch beim Verwaltungsgericht einlegen. Dabei 
sind die Widerspruchsfristen zu beachten.

3.6. Schutzwirkung

Mit der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens tritt nach §15 Abs. 2 der Kommunalverfassung eine Schutzwirkung 
in Kraft, die besagt, dass die Gemeindeorgane bis zum Bürgerentscheid keine Entscheidungen treffen 
dürfen, die dem Begehren entgegen stehen und auch entgegenstehende Vollzugshandlungen nicht mehr 
ausgeführt werden dürfen.

3.7. Beratung des Bürgerbegehrens in der Gemeindevertretung

Anders als die Frage der Zulässigkeit ist die Beratung des Bürgerbegehrens in der Gemeindevertretung 
eine rein politische Entscheidung. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Gemeindevertretung kann das Bürgerbegehren •	 komplett übernehmen. 
-> Der Bürgerentscheid entfällt
Die Gemeindevertretung kann nichts tun bzw. das Bürgerbegehren •	 ablehnen 
-> Der Bürgerentscheid findet statt
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4. Bürgerentscheid

Die Brandenburgische Kommunalverfassung sieht vor, dass der Volksentscheid spätestens zwei Monate 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Bürgerbegehrens stattfindet. Dazu ist eine ausreichende, 
sachliche und ausgewogene Information der BürgerInnen unverzichtbare Grundlage. Eine amtliche 
Information zu inhaltlichen Fragen des Bürgerentscheids mit einer Darlegung von Argumenten und 
Gegenargumenten ist in Brandenburg zwar möglich, jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Für einen erfolgreichen Bürgerentscheid ist in §15 Abs. 4 der Kommunalverfassung eine 25% 
Zustimmungsklausel vorgeschrieben. Das bedeutet, dass eine Wahlbeteiligung von 25% nicht ausreicht, 
sondern vielmehr 25 % aller Wahlberechtigten im Sinne des Bürgerbegehrens abstimmen müssen. 
Wird dieses Quorum nicht erreicht, ist der Bürgerentscheid gescheitert, egal wie hoch die prozentuale 
Zustimmung ausgefallen ist.

Eine niedrige Wahlbeteiligung wird also sehr wahrscheinlich zu einem Scheitern des Bürgerentscheids 
führen, was vor allem in Städten zum Problem wird. In kleineren Gemeinden ist die Abstimmungsbeteiligung 
erfahrungsgemäß höher. 
Gegner des Anliegens sind dagegen häufig an einer niedrigen Wahlbeteiligung interessiert, was durch 
Diskussionsverweigerung, Abstimmungsboykottaufrufe und schlechte Abstimmungsbedingungen zu 
erreichen versucht wird.

Für die eigentliche Abstimmung gelten die Bestimmungen des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes, 
wobei in der Hauptsatzung der Gemeinde die Briefwahl beim Bürgerentscheid ausgeschlossen sein 
kann.

Wenn das Zustimmungsquorum von 25% nicht erreicht wurde, muss sich die Gemeindevertretung 
erneut mit der Thematik beschäftigen, wobei es wünschenswert wäre, wenn das Gremium seine Haltung 
aufgrund der neuen Argumente nochmals überdenken würde.

4.1. Rechtsverbindlichkeit

Ein erfolgreicher Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung 
und kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid, der allerdings auch aufgrund 
eines Beschlusses der Gemeindevertretung zustande kommen kann, geändert werden.

5. Ein Angebot: Beratung durch Mehr Demokratie e.V.

Über dieses Merkblatt hinaus bieten wir gegen Honorar einen Beratungsservice für Ihr Bürgerbegehren 
an. Das Honorar wird durch Mitgliedschaft bei Mehr Demokratie e.V. oder die einmalige Zahlung in Höhe 
eines Mitgliedsbeitrages von 60€ beglichen. 
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6. Gesetzestext

§15 
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Über eine Gemeindeangelegenheit, die in der Entscheidungszuständigkeit der Gemeindevertretung 
oder des Hauptausschusses liegt, kann die Bürgerschaft der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen 
(Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss schriftlich beim Gemeindewahlleiter eingereicht 
werden; § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg findet keine Anwendung. 
Das Bürgerbegehren kann sich auch gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung oder des 
Hauptausschusses richten; in diesem Fall muss es innerhalb von acht Wochen nach der Veröffentlichung 
des Beschlusses gemäß § 39 Abs. 3 eingereicht werden. Das Bürgerbegehren muss die zur Entscheidung 
zu bringende Frage, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren 
Vorschlag zur Deckung der voraussichtlichen Kosten der verlangten Maßnahme im Rahmen des 
Gemeindehaushalts enthalten. Es muss von mindestens 10 vom Hundert der Bürger unterzeichnet sein. 
Auf dem Bürgerbegehren sind eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson zu 
benennen; im Übrigen gilt § 31 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Jede 
Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut der Frage einschließlich des Kostendeckungsvorschlags 
enthalten; § 81 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 bis 4 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. 
Ungültig sind insbesondere Eintragungen, 

die auf Listen geleistet worden sind, die nicht den Anforderungen nach Satz 7 entsprechen,1.	
die früher als ein Jahr vor dem Zugang des Bürgerbegehrens bei dem Gemeindewahlleiter geleistet 2.	
worden sind oder
die im Falle des Satzes 3 bereits vor einer Beschlussfassung der Gemeindevertretung oder des 3.	
Hauptausschusses geleistet worden sind.

§ 81 Abs. 4 Nr. 3 bis 8 und Abs. 5 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend.
(2) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet die Gemeindevertretung unverzüglich. § 
81 Abs. 6 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Ist das Bürgerbegehren 
zulässig, ist die Angelegenheit den Bürgern der Gemeinde zur Abstimmung vorzulegen (Bürgerentscheid); 
§ 81 Abs. 7 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Gegen die Entscheidung 
über die Unzulässigkeit können die Vertrauenspersonen gemeinsam unmittelbar die Verwaltungsgerichte 
anrufen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens bewirkt, dass bis zum 
Bürgerentscheid eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht 
mehr getroffen und entgegenstehende Vollzugshandlungen nicht vorgenommen werden dürfen. Der 
Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemeindevertretung oder der Hauptausschuss die Durchführung der 
mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt.
(3) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten,1.	
Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung und der Gemeindevertretung,2.	
die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, des Bürgermeisters und der 3.	
Gemeindebediensteten,
die Eröffnungsbilanz und die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der 4.	
Eigenbetriebe,
Gemeindeabgaben, kommunale Umlagen, Tarife kommunaler Einrichtungen und Tarife der 5.	
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,
die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe sowie des 6.	
Gesamtabschlusses,
Satzungen, in denen ein Anschluss- oder Benutzungszwang geregelt werden soll,7.	
Entscheidungen in Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahren,8.	
Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen,9.	
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die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, Entscheidungen nach § 36 des 10.	
Baugesetzbuches und Angelegenheiten, über die im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens 
oder eines förmlichen Verwaltungsverfahrens zu entscheiden ist.

(4) Bei einem Bürgerentscheid kann über die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt 
werden. Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen 
beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25 vom Hundert der Stimmberechtigten 
beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Im Übrigen gilt § 81 Abs. 9 
des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Ist das nach Satz 2 letzter Halbsatz 
erforderliche Quorum nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung über die Angelegenheit zu 
entscheiden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(5) Ein Bürgerentscheid, bei dem die nach Absatz 4 Satz 2 erforderliche Mehrheit von Jastimmen zustande 
gekommen ist, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung. Er kann 
innerhalb von zwei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid, der auch aufgrund eines Beschlusses 
der Gemeindevertretung zustande kommen kann, geändert werden.
(6) Soweit in diesem Gesetz oder in der Hauptsatzung der Gemeinde nichts anderes bestimmt ist, 
gelten für die Durchführung des Bürgerentscheides die Vorschriften über die Wahl der Bürgermeister 
im Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend. Die Hauptsatzung der Gemeinde kann insbesondere die Möglichkeit 
der Briefabstimmung ausschließen.

7. Beispielunterschriftenliste

Auf der folgenden Seite befindet sich als Beispiel eines erfolgreichen Bürgerbegehrens die Liste des 
Bürgerbegehrens “Aufhebung der Baumschutzsatzung der Gemeinde Schöneiche“.
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